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Vorbemerkung 
 

Die Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis „Schutz der Beschäftigten vor Stäuben und Aerosolen 
an Gießereiarbeitsplätzen“ ist eine branchenspezifische Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung und 
für die Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in verschiedenen staubbelasteten 
Gießereibereichen. Sie wurde durch die Ländermessstellen in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und 
Hessen in Zusammenarbeit mit der BG Metall Nord Süd erarbeitet. Der Verein Deutscher Gießerei-
fachleute (VDG) hat die Bearbeitung der Handlungsanleitung beratend unterstützt. 
 
Der Arbeitgeber hat in Gießereien eine Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die Gefährdung durch 
Gefahrstoffe gemäß § 7 Gefahrstoffverordnung durchzuführen. Diese Handlungsanleitung unterstützt 
Arbeitgeber bei der Ermittlung der möglichen Gefährdungen, der Festlegung von Schutzmaßnahmen - 
insbesondere im Hinblick auf den Ersatz gefährlicher Stoffe oder Verfahren, der technischen Mini-
mierung von Belastungen, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen sowie der Prüfung der 
Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen. 
 
 

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Ländermessstellen aus Hessen, Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz wurden die Expositionsverhältnisse einschließlich der angewandten Schutzmaßnahmen in 
staubbelasteten Gießereibereichen ermittelt und bewertet. Die Erhebungen wurden insbesondere in 
Sandgießereien (Eisen- und NE-Gießereien) unterschiedlicher Größe durchgeführt. Hier konzentrierten 
sich die Aktivitäten auf die Bereiche Schmelzherstellung- und behandlung in Eisengießereien, For-
merei (Handformen/Gießen), Kernmacherei, Auspacken und Putzerei. 

Als Ziele wurden neben der einzel- und überbetrieblichen Darstellung und Bewertung des Ist-Zustan-
des die Erarbeitung eines Konzeptes mit expositionsmindernden Maßnahmen formuliert. 
 
Mit dem vorgeschlagenen Maßnahmenkonzept und dessen Transfer sollen die Betriebe der Branche 
informiert, beraten und für die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten an ihren Ar-
beitsplätzen sensibilisiert werden.  
 
Detaillierte Informationen zur Aktion, insbesondere zu den messtechnischen Ermittlungen, können 
dem entsprechenden zugrunde liegenden Abschlussbericht entnommen werden. 
 

Die Handlungsanleitung ist auch über das Internet im Sozialnetz Hessen (Betrieblicher Arbeitsschutz, 
Gefahrstoffe) (http://projekte.sozialnetz.de/ca/ud/bbjw/) und bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (www.baua.de) zugänglich. 
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1 Gefährdungspotenzial durch Stäube, Staubinhaltsstoffe und 

gasförmige Gefahrstoffe 

Die bei Gießereiprozessen entstehenden partikelförmigen Gefahrstoffe (Rauche, Stäube) können zu 
Erkrankungen der Atmungsorgane führen. Diese Erkrankungen gehen im Wesentlichen auf eine 
Überladung der Lunge und der Bronchien zurück. Die Wirkung hängt u.a. vom Ort der Ablagerung 
(Deposition) eingeatmeter Partikel im Atemtrakt und der Größe der Partikeln ab.  

In Abhängigkeit von der Zusammensetzung der Rauche und Stäube können darüber hinaus z.B. fibro-
gene, toxische oder krebserzeugende Wirkungen entstehen. Die sich bildenden gasförmigen Gefahr-
stoffe haben fast ausschließlich toxische Wirkungen. 
 

Bei den partikelförmigen Emissionen sind als relevante metallische Staubinhaltsstoffe insbesondere 
Chrom (VI)-Verbindungen und Nickeloxide (Stahlguss) sowie Bleiverbindungen (z.B. Bronze) anzu-
führen. Daneben können in Abhängigkeit von der Legierungszusammensetzung weitere Metallverbin-
dungen (u.a. Eisenoxide, Aluminiumoxide, Manganoxide, Cobaltoxide) freigesetzt werden. 
 

Formsande für die Herstellung von Gießformen werden überwiegend auf der Basis von Quarzsand 
hergestellt. Weiterhin wird Quarz in Form von Quarzmehl in Schlichten verarbeitet. 
Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat am 07.05.2002 beschlossen, dass kristallines Silizium-
dioxid in Form von Quarz in Cristobalit (alveolengängigen Staubanteil) krebserzeugende Wirkung am 
Menschen hat (Kategorie 1). Ein gesundheitsbasierter Luftgrenzwert für Quarzfeinstaub war nach den 
vorliegenden experimentellen und epidemiologischen Daten nicht ableitbar. Jedoch ließen die Daten 
die Aussage zu, dass das mit einer Expositionskonzentration von 0,05 mg/m3 über 40 Berufsjahre ver-
knüpfte zusätzliche Lungenkrebsrisiko mehr als 1,5% betragen kann. 
2003 hatte der wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Kommission SCOEL (European Com-
mission’s Scientific Committee for Occupational Exposure Limits) mitgeteilt, dass das Einatmen von 
alveolengängigem kristallinen Silciumdioxid Silikose (Quarz-Staublunge) hervorruft.  
Tätigkeiten oder Verfahren, bei denen Beschäftigte alveolengängigen Stäuben aus kristallinem Sili-
ciumdioxid in Form von Quarz und Cristobalit ausgesetzt sind, zählen nach der Technischen Regel 
TRGS 906 zu den vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) als krebserzeugend bezeichneten Tätigkei-
ten. 
 
Bei Tätigkeiten mit furanharzgebundenen Sanden bestehen Gesundheitsgefahren durch das Einatmen 
oder die Aufnahme über die Haut (Formaldehyd, 2-Furaldehyd, Furfurylalkohol, Phenol). 
 

Kohlenstoffmonoxid (CO) bildet sich durch thermische Zersetzung von Kohlendioxid (z.B. an der 
Gießstrecke). Kohlenstoffmonoxid ist ein geruchloses Gas. Kohlenstoffmonoxid ist als giftig und re-
produktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie RE1 eingestuft. 
 
Amine finden als Katalysatoren Anwendung um den Aushärtevorgang der Bindemittel im Formsand 
bei der Kernherstellung nach dem Cold-Box-Verfahren zu beschleunigen. Dabei kommen u.a. 
Triethylamin (TEA), N,N-Dimethylisopropylamin (DMIA), N,N-Dimethyl-n-propylamin (DMPA) 
und N, N-Dimethylethylamin (DMEA) zum Einsatz.  
Triethylamin ist u.a. als ätzend sowie gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der 
Haut eingestuft. Nach der toxikologisch-arbeitsmedizinischen Begründung des MAK-Wertes können 
bei durchschnittlichen Triethylaminkonzentrationen von 3 ml/m3 und 8-stündiger Exposition mit 
Kurzzeitexpositionen von mehr als 4 ml/m3, aber auch bereits teilweise darunter, Sehstörungen auftre-
ten.  
Der AGS führt in der TRGS 440 aus, dass für DMIA, DMPA und DMEA nur unvollständige 
chemisch-physikalische und toxikologische Daten vorliegen und daher keine Bewertung möglich ist. 
Aufgrund der Struktur dieser Substanzen ist jedoch mit einer Reiz-/Ätzwirkung an Hand und Augen zu 
rechnen und stellen somit keine Ersatzstoffe für TEA im Sinne der TRGS dar. 
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2 Grundsätzliche Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und 

des technischen Regelwerks 

Nach den Kriterien des § 7 Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber die von Gefahrstoffen aus-
gehenden Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen (Gefähr-
dungsbeurteilung). Die durch Gefahrstoffe bedingten Gefährdungen sind durch die in der Gefähr-
dungsbeurteilung festgelegten Maßnahmen zu beseitigen oder nach dem Stand der Technik auf ein 
Minimum zu verringern.  
An Gießereiarbeitsplätzen entstehen in der Regel Gefahrstoffe. Die hiervon ausgehenden Gefähr-
dungen sind unter verschiedenen Gesichtspunkten zu beurteilen. Hierzu zählen u.a. 

• gefährliche Eigenschaften der Stoffe 
• Ausmaß, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung der Expositionswege (Atmung, 

Haut, orale Aufnahme) 
• Möglichkeiten einer Substitution (Arbeitsverfahren, Stoffe) 
• Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen 
 
Das Ergebnis der betriebs- bzw. arbeitsbereichsbezogenen Gefährdungsbeurteilung einschließlich der 
festgelegten Schutzmaßnahmen ist in die Betriebsanweisung aufzunehmen und im Rahmen der Unter-
weisung zu vermitteln (Technische Regel TRGS 555). 
 
Die Kontrolle der Wirksamkeit festgelegter Maßnahmen ist entsprechend § 9 GefStoffV durch Ein-
haltung von Arbeitsplatzgrenzwerten, der Anwendung Verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien 
(VSK) entsprechend TRGS 420 oder bei fehlenden Arbeitsplatzgrenzwerten durch andere geeignete 
Beurteilungsmethoden nachzuweisen. 
Der Arbeitgeber hat arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu veranlassen, wenn bei Tätigkei-
ten die Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden (Stoffe nach Anhang V Nr. 1 GefStoffV wie 
z.B. Alveolengängiger und Einatembarer Staub, Kohlenstoffmonoxid).  
Der Arbeitgeber hat die Erstuntersuchungen und die Nachuntersuchungen während der Tätigkeit mit 
den in Anhang V Nr. 1 GefStoffV genannten Gefahrstoffen anzubieten, wenn eine Exposition besteht. 
Nachuntersuchungen auch nach Beendigung der Beschäftigung sind anzubieten bei Tätigkeiten mit 
Exposition gegenüber krebserzeugenden oder erbgutverändernden Stoffen und Zubereitungen der 
Kategorie 1 und 2 (z.B. Nickel, Chrom (VI)-Verbindungen). 
 
Die Technische Regel TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ be-
schreibt Vorgehensweisen zur Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung nach § 7 Gefahr-
stoffverordnung. 

Die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsberei-
chen erfolgt nach der TRGS 402. 

In der TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt-Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“ werden 
Grundanforderungen für Tätigkeiten mit Hautkontakt gegenüber Stoffen, Zubereitungen und Erzeug-
nissen dargestellt und konkretisiert die in § 7 Gefahrstoffverordnung geforderte Informationser-
mittlung und die Gefährdungsbeurteilung für diese Tätigkeiten. 

Die TRGS 440 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: 
Ermitteln von Gefahrstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung“ enthält in Anlage 4 Stoff- oder 
verfahrensspezifische Informationen des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) zu Ersatzstoffen für 
Amine im Urethan Cold-Box Kernherstellungsverfahren. 

In der TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ werden für Gefahrstoffe in der Luft am Arbeitsplatz Kon-
zentrationen angegeben, bei deren Unterschreitung im Allgemeinen keine akuten oder chronisch 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit nicht zu erwarten sind. 
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3 Identifizierte Staubbelastungen in verschiedenen Arbeitsbereichen von 

Gießereien 
 
Zur Beschreibung der Arbeitsplatzverhältnisse wurden Daten in 13 Gießereien (Eisen- und Nicht-
eisengießereien) erhoben und ausgewertet. 
 

3.1 Schmelzherstellung und –behandlung in Eisen- und Stahlgießereien 

Ausgangsmaterial für die Herstellung von Gussprodukten sind Schrott, Gussbruch und Kreislaufma-
terial, die im Schmelzofen erschmolzen werden. In der Gattierung werden die verschiedenen sortenrei-
nen Schrotte mit Zuschlagsstoffen (z.B. Kalk) für die Schmelze zusammengestellt.  
Zum Schmelzen der Metalle werden verschiedene Ofentypen und Energieträger eingesetzt. Haupt-
typen sind Kupolöfen, Drehtrommelöfen, Tiegelöfen, Induktionstiegelöfen und Lichtbogenöfen. Das 
flüssige Metall wird in Gießpfannen oder Warmhalteöfen abgegeben. Teilweise werden den Metall-
schmelzen in den Gießpfannen Impfmittel oder Legierungselemente zugesetzt.  
Zur Einstellung bestimmter Werkstoffeigenschaften kann eine Schmelzbehandlung erforderlich sein. 
Ein Beispiel hierfür ist die Magnesiumbehandlung von Gusseisenschmelzen zur Herstellung von duk-
tilem Gusseisen (Gusseisen mit Kugelgraphit).  

Bei der Herstellung und Behandlung von Flüssigeisenschmelzen entstehen insbesondere staubförmige 
metalloxidhaltige Emissionen. Bedingt durch den Chargenbetrieb ergeben sich in der Schicht bei ver-
schiedenen Tätigkeiten zyklische, teilweise nur kurzzeitige Staubelastungen in der Raumluft. Hierzu 
zählen insbesondere: 

• Chargieren von Rohstoffen (z.B. über Vibrationsrinnen oder Chargierwagen) 

• Abwiegen von Zuschlags- und Hilfsstoffen, Entsorgung leerer Säcke bei gleichzeitiger 
Volumenreduzierung 

• Manuelle Zugabe von Zuschlags- und Hilfsstoffen, manuelle Nachlegierung 

• Rinnenreinigung 

• Aufbringen von Schlackebindern 

• Abschlacken 

• Qualitätskontrolle (z.B. Probenahme, Temperaturmessung) 

• Ablassen in Warmhalteöfen oder direkt in Transportpfannen, Umfüllvorgänge 

• Transport von Flüssigeisen in offenen Pfannen / im Konverter 

• Nachbehandlung der Schmelze 

Neben diesen Tätigkeiten am Ofen sind verschiedene andere Einzeltätigkeiten durchzuführen (z.B. 
Kontrollgänge, Materialtransporte, Aufräum- und Reinigungsarbeiten). Alle nicht lüftungstechnisch 
erfassten Emissionen tragen zur direkten Exposition der Beschäftigten und darüber hinaus zur Grund-
lasterhöhung im Raum bzw. der Halle bei und belasten dadurch auch benachbarte Arbeitsbereiche.  
 
Die individuelle Exposition gegenüber Stäuben wurde in den untersuchten Bereichen im Wesentlichen 
von der Häufigkeit durchzuführender Einzeltätigkeiten und deren Emissionsintensität, der Erfassungs-
qualität an den Öfen bzw. den Behandlungsstationen, den fehlenden Erfassungseinrichtungen bei den 
weiteren Einzeltätigkeiten, der allgemeinen Grundbelastung im Raum sowie der teilweise vorhandenen 
natürlichen Lüftung bestimmt. 
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3.2 Formerei  
Die Herstellung von Eisen-, Stahl- und Temperguss erfolgt überwiegend mit Formen aus Formstoffen, 
z.B. mit tongebundenem Sand oder durch Einsatz organischer Bindersysteme.  
Beim Handformen erfolgt die Herstellung einer Sandform ohne Nutzung einer Formmaschine. Der 
Mischvorgang und die Zufuhr von Formsand erfolgt in der Regel kontinuierlich über Durchlauf- oder 
Chargenmischer. Im Mischer werden Sand und das Bindemittel intensiv vermischt. Über den Gelenk-
arm des Mischers kann das Mischrohr von den Beschäftigten über die Formkästen geführt werden und 
diese befüllen. Der in die Formkästen verfüllte Sand wird dann händisch verteilt und verdichtet. 
Das Kaltharzverfahren ist durch den Einsatz organischer Bindersysteme gekennzeichnet, die bei 
Raumtemperatur durch Polykondensation selbstständig aushärten (Furan- und Phenolharze, Härter wie 
z.B. p-Toluolsulfonsäure).  
 
 

 

Abbildung 1: Handformen, Formsandzufuhr aus Mischer (Quelle: Regierungspräsidium Kassel) 
 
 
Nach der Formherstellung schließt sich der Abguss an. In Abhängigkeit vom Formverfahren, dem 
Gussstückgewicht (einige Gramm bis mehrere 100 Tonnen) und der Seriengröße (Einzelstücke, kleine 
und große Serie) erfolgt der Abguss maschinell oder manuell. Der manuelle Abguss kann dabei aus 
krangeführten Pfannen, handgeführten Manipulatoren oder im kleinen Maßstab aus Gießlöffeln bzw. 
Handpfannen erfolgen.  
 


